Bürgerbeteiligung beim Straßenausbaubeitragsgesetz
Am 25. März 2006 ist das Straßenausbaubeitragsgesetz (StrABG) in Kraft getreten. Damit unterliegen neu geplante Straßenbaumaßnahmen in den Bezirken grundsätzlich diesem Gesetz. Gleichzeitig wurde das Erschließungsbeitragsrecht soweit zurückgedrängt, dass es nur noch bei der Herstellung völlig neuer Verkehrsanlagen herangezogen werden kann.
Straßenausbaubeitragsbeiträge dürfen nur erhoben werden, wenn es sich bei der Straßenbaumaßnahme um eine Verbesserung, Erweiterung oder grundhafte Erneuerung einer kompletten Straße (einheitliche Benennung), eines vollständigen Abschnitts (zumindest eine Teileinrichtung auf einer Straßenseite von Einmündung zu Einmündung) oder um eine oder mehrere Teileinrichtungen dieser Straße oder des Abschnittes (Kostenspaltung) handelt. Die Schäden innerhalb der Verkehrsanlage müssen derartig gravierend sein, dass Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen zu keiner wesentlichen Verbesserung des Straßenzustandes führen.

Der Paragraph 3, Absatz 3 des StrABG sieht die rechtzeitige schriftliche Information der voraussichtlich beitragspflichtigen Anlieger über das geplante Bauprogramm vor. Dabei sind der Bereich, die Art und der Umfang der Ausbaumaßnahme zu beschreiben. Außerdem sind die zu erwartenden Ausbaukosten und die für das einzelne Grundstück voraussichtlich anfallenden Straßenausbaubeiträge anzugeben. 
Es sei noch einmal hervorgehoben, dass die Angabe der voraussichtlichen Beitragshöhe im Informations-und Anhörungsschreiben verpflichtend ist. (Vgl. § 3 Abs. 3 Satz 1 StrABG) Leider wurde diese gesetzliche Bestimmung z.B. in Reinickendorf im Fall der geplanten Erneuerung der Bernauer Str. nicht eingehalten. Es ist die Pflicht der BVV, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch das zuständige Amt zu kontrollieren und einzufordern. Davon sollte  die BVV unter anderem  ihre vom Gesetz vorgeschriebene Zustimmung abhängig machen.

Den Beitragspflichtigen ist  innerhalb eines Monats nach Erhalt des Informationsschreibens Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen, Einwände zu äußern oder Vorschläge einzubringen. Die  Beitragspflichtigen sind berechtigt, hierzu die Planungsunterlagen einzusehen. Die Behörde soll in der Regel eine Ausbauvariante aufstellen und dabei kostengünstige Alternativausbauten benennen.
Nach der Prüfung der Vorschläge und Einwendungen der zukünftigen Beitragspflichtigen entscheidet das Amt, welche Ausbauvariante durchgeführt werden soll und begründet dies entsprechend. Für die favorisierte Ausbaumaßnahme hat das Tiefbauamt die Zustimmung der BVV einzuholen. Diese Zustimmung der BVV ist nach dem Straßenausbaubeitragsgesetz erforderlich. (§ 3 Absatz 3 Satz 7)

Diese Zustimmungspflicht der BVV zu den einzelnen geplanten Straßenbaumaßnahmen ist keineswegs durch die Zustimmung der BVV zum Investitionsplan des Bezirks abgegolten. Die BVV muss auf Grund einer detaillierten Darlegung der Ausbaumaßnahme, der Einstufung nach dem Straßenausbaubeitragsrecht und des Anteils des Beitrages im Verhältnis zu den Gesamtherstellungskosten, sowie der Abwägung der  Einwände und Stellungsnahmen der Bürger entscheiden können..Die Straßenbaumaßnahme kann ohne die erforderliche Zustimmung der BVV nicht durchgeführt werden. Der Gesetzgeber hat diese Zustimmung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen, um die Bürgerbeteiligung zu sichern.
Im Bezirk Lichtenberg ist nach diesem Verfahren die Zustimmung der BVV zur Straßenbaumaßnahme Am Walde auf dem Abschnitt Fuchsbau bis Oskarstraße eingeholt worden. Der Vorgang ist unter der Drucksache 1929/V  Vorlage zur Beschlussfassung auf der Internetseite der BVV Lichtenberg http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/bvv-online/vo020.asp einzusehen.

Weitere Informationen zur Umsetzung des Straßenausbaubeitragsgesetzes enthält  die Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Mario Czaja (CDU) vom 31.Mai 2007. http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-10689.pdf
